
ΟΙΚΟϹ, ΠΟΛΙϹ UND ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Das Verhältnis von Familie und Staatsverfassung 

bei Aristoteles, im späteren Peripatos 
und in Ciceros de officiis1

Zusammenfassung: Die Darstellung der peripatetischen Politik und Ökonomie, die
sich im zweiten Buch des Stobaios erhalten hat, wird heute meist als eine schlechte
Kompilation aristotelischer Quellen angesehen, die den ursprünglichen Sinn der
aristotelischen Philosophie an einigen Stellen sogar verfehlt. Anhand eines Ver-
gleichs mit den Parallelen in den Ethiken und der Politik des Aristoteles soll gezeigt
werden, dass es sich bei der Epitome bei Stobaios im Gegenteil um einen Versuch
handelt, die aristotelische Lehre mit Hilfe späterer Konzepte neu zu interpretieren,
wobei besonders die Lehre der Stoa eine Rolle spielt. Wie in der Stoa üblich, wird
auch dort von einem entwicklungsorientierten Standpunkt aus argumentiert. In
 einem Rekonstruktionsversuch soll deutlich werden, dass der ursprüngliche Autor
des bei Stobaios gekürzten Texts versucht hat, die Mischverfassung direkt aus den
Familienverhältnissen, die Aristoteles mit den Verfassungen vergleicht, herzuleiten
und sie als beste Verfassung zu erweisen. Der Text stellt daher eine selbständige
 Weiterentwicklung des aristotelischen Systems dar. Dass er eine lebendige Diskus-
sion im ersten Jahrhundert v. Chr. widerspiegelt, zeigt die Tatsache, dass auch Cice-
ro die Quelle in de officiis benutzt. Dadurch kann die Quelle genauer datiert und
auch Ciceros Arbeitsweise mit verschiedenen Vorlagen beleuchtet werden.

Schlüsselwörter: Stobaios, Cicero, de officiis, Areios Didymos, Oikeiosis, Misch-
verfassung
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I Einleitung

Über die Ansichten des nacharistotelischen Peripatos zu Po-
litik und Ökonomik ist auf Grund der spärlichen Quellenlage nur
wenig bekannt.2 Die wichtigste Quelle ist eine Doxographie, die
sich in der Anthologie des Johannes Stobaios aus dem fünften Jahr-
hundert nach Christus erhalten hat. Insgesamt finden sich dort im
zweiten Buch drei Abhandlungen über Ethik, die in der Forschung
meist mit den Großbuchstaben A, B und C bezeichnet werden.3 Es
handelt sich um eine allgemeine Einführung („Doxographie A“),4
einen Abriss der stoischen Ethik („Doxographie B“)5 und um eine
Darstellung der peripatetischen Ethik, die sich wiederum in drei
Unterabschnitte einteilen lässt („Doxographie C1–3“).6 Im letzten
Teil dieser peripatetischen Darstellung (C3) wird die Ökonomik
und Politik behandelt, die im Mittelpunkt der folgenden Ausfüh-
rungen stehen soll. Da sich diese Ökonomik und Politik in vielen
Teilen an den Text der aristotelischen Politik anlehnt, hielt man sie
in der bisherigen Forschung meist für eine nicht gut gelungene
Kompilation, die keinen eigenen Wert besitze.7

10 Phi l ip  Schmi tz

2) Eine Ausnahme bilden die unter dem Namen des Aristoteles überliefer-
ten drei Bücher Oeconomica: Die im Folgenden besprochenen Themen werden im
ersten Buch diskutiert, bieten aber für die hier zu behandelnden Fragestellungen
kein weiteres Material. Philodem kritisiert Thesen aus diesem ersten Buch in seiner
Schrift de oeconomia (PHerc. 1424 = de vitiis 9), col. 7–12 und geht von der Verfas-
serschaft des Theophrast aus. Er übt auch Kritik an Xenophons Oeconomicus. Auch
der junge Cicero hat sich mit Xenophons Dialog beschäftigt und ihn ins Lateinische
übersetzt (Cic. off. 2,87). Dies zeigt, neben den im Folgenden behandelten Texten,
dass die Ökonomik im ersten Jh. v. Chr. Gegenstand einer lebendigen philosophi-
schen Diskussion in verschiedenen Philosophenschulen war. Vgl. auch Cic. Cato 59,
wo Ciceros Figur Cato den Oeconomicus des Xenophon lobt und aus ihm zitiert.

3) So z. B. in Hahm 1990.
4) Doxographie A: Stob. 2,7,1–4 p. 37, 14–57,12 W.
5) Doxographie B: Stob. 2,7,5–12 p. 57, 13–116,18 W.
6) Doxographie C1 zur Oikeiosis-Lehre: Stob. 2,7,13–14 p. 116,19–128,9 W.
Doxographie C2 zu Teilgebieten der Ethik: Stob. 2,7,15–25 p. 128,10–147,25 W.
Doxographie C3 zu Ökonomik und Politik: Stob. 2,7,26 p. 147,26–152,25 W.

Siehe zu diesem Teil vor allem Moraux 1973, 418–434 und Nagle 2002.
Eine englische Übersetzung der gesamten peripatetischen Doxographie fin-

det sich in Sharples 2010, S. 111–132.
7) Siehe hierzu z. B. die in Anm. 22 angeführten Untersuchungen. Zur Fra-

ge, ob die gekürzte Form der Abhandlung vom Doxographen, von Stobaios oder
von noch späteren Kürzungen am Text herrührt, siehe Moraux 1973, 268–271 und
Hahm 1990, 2938–2947. Wenn im Folgenden vom ‚Doxographen‘ gesprochen wird,
ist immer der Text bei Stobaios gemeint.



Über den Autor dieser Texte zur Ethik (Doxographien A–C)
bei Stobaios haben wir keine eindeutigen Zeugnisse. Nur für einen
Teil aus dem peripatetischen Text (Doxographie C2) wissen wir ge-
nau, dass er aus einer Epitome eines gewissen Didymos stammt.8
Von dieser Stelle ausgehend haben viele Gelehrte alle drei Ab-
handlungen zur Ethik (Doxographien A–C) demselben Verfasser
zugeordnet und ihn mit Areios Didymos aus Alexandrien, dem be-
rühmten Philosophen und Freund des Augustus, identifiziert.9
Diese Identifikation wurde von Göransson 1995 bestritten: Nach
seiner Interpretation ist eine Datierung bis in das zweite nach-
christliche Jahrhundert möglich.10

Im Folgenden sollen zwei Ziele verfolgt werden: Durch die
Interpretation ausgewählter Stellen soll gezeigt werden, dass es sich
bei der Darstellung der peripatetischen Ökonomik und Politik
(Doxographie C3) durchaus um eine eigenständige philosophische
Leistung handelt, die mehr bietet, als ihr im Allgemeinen zuge-
standen wird (Abschnitte II–IV), zum anderen sollen weitere Ar-
gumente vorgebracht werden, die eine Datierung dieser Abhand-
lung in das erste Jahrhundert vor Christus notwendig machen und
für eine Identifikation des Autors mit Areios, dem Freund des Au-
gustus, sprechen. In diesem Zusammenhang soll auch die These
Philippsons, dass Areios für die peripatetische Doxographie (C1–3)
ein Werk seines Freundes Xenarchos von Seleukeia benutzt haben
könnte,11 erneut diskutiert werden (Abschnitte V–VI).

11Ο�κος, πόλις und πολιτεία

8) Stob. 2,7,17 p. 129,19–130,12 W. ist identisch mit Stob. 4,39,28 p. 918,15–
919,6 H. und hat an letztgenannter Stelle die Überschrift �κ τ�ϲ Διδύμου �πιτομ�ϲ,
was schon von Heeren 1801 festgestellt wurde.

9) Von Meineke 1864, CLIV–CLV (vgl. auch Meineke 1859), Diels 1879,
Moraux 1973, Hahm 1990, Inwood 1995 wird dieser Areios für den Autor der
 Doxographien gehalten; nach Philippson 1932 könnte Areios bei der Abfassung der
peripatetischen Doxographie C ein Werk seines Freundes Xenarchos von Seleukeia
benutzt haben. Eine Zusammenfassung der Forschungsgeschichte findet sich in
Schmitz 2014, 7–15, dort auch 201–235 weitere Argumente für Philippsons These,
siehe hierzu auch unten V–VI.

Die Lebenszeit des Areios ist nur ungefähr zu bestimmen. Moraux 1973, 260–
262 datiert die Geburt um 88–83 v. Chr., Hahm 1990, 3035–3047 zwischen 80 und
65 v. Chr., Runia 1996b ca. 70 v. Chr. Runia lässt die Frage der Identifikation offen,
siehe hierzu Runia 1996a.

10) Gegen Göranssons These spricht sich überzeugend Inwood 1995 in sei-
ner Rezension des Buchs aus, vgl. hierzu auch Schmitz 2014, 201–235.

11) Siehe hierzu Anm. 9.



II Die Darstellung der Ökonomik in der peripatetischen
Doxographie bei Stobaios (Doxographie C3)

Stob. 2,7,26 p. 148,5–19 W.
πολιτε ία δ� πρώτη ϲύνοδοϲ %νδρ&ϲ κα' γυναικ&ϲ κατ) νόμον12 �π'
τέκνων γεννήϲει13 κα' βίου κοινωνί.. το0το δ� προϲονομάζεται μ�ν
ο�κοϲ, %ρχ5  δ�  πόλεώϲ �ϲτι· περ' ο6 δ5 κα' λεκτέον. μ ικρ) γάρ τιϲ
7οικεν ε�ναι πόλι ϲ  8  ο �κοϲ , ε9 γε κατ’ ε:χ5ν α:ξομένου το0 γάμου
κα' τ<ν παίδων �πιδιδόντων κα' ϲυνδυαζομένων %λλήλοιϲ =τεροϲ
ο�κοϲ >φίϲταται κα' τρίτοϲ ο@τω κα' τέταρτοϲ, �κ δ� τούτων κώμη κα'
πόλιϲ. πλειόνων γ)ρ γενομένων κωμ<ν πόλιϲ %πετελέϲθη. δ ι&  κα'  τ)
ϲπέρματα  καθάπερ  τ�ϲ  γ ενέϲεωϲ  τB  πόλε ι  παρέϲχεν  8
ο �κοϲ ,  ο@τω  κα'  τ�ϲ  πολιτε ίαϲ . κα' γ)ρ βαϲιλείαϲ >πογραφ5ν
ε�ναι περ' τ&ν ο�κον κα' %ριϲτοκρατίαϲ κα' δημοκρατίαϲ. γονέων μ�ν
γ)ρ πρ&ϲ τέκνα κοινωνίαϲ τ& ϲχ�μα βαϲιλικόν· %νδρ<ν δ� πρ&ϲ γυ-
ναDκαϲ %ριϲτοκρατικόν· παίδων δ� πρ&ϲ %λλήλουϲ δημοκρατικόν.
2 γεννήϲει Spengel : γενέϲει FP 6 >φίϲταται F : %φίϲταται (primo
%, ead. m. corr. in >) P : ϲυνίϲταται Meineke 8 γενέϲεωϲ F : γνώϲε-
ωϲ P : τεκνώϲεωϲ Meineke 10 ε�ναι περ'] ε�ναί πωϲ? Wachsmuth
11 ante τέκνα add. P τ) 12 δ� Heeren : τε FP

Die erste Politeia14 ist die gesetzmäßige Zusammenkunft von Mann
und Frau zur Erzeugung von Kindern und zur Bildung einer Lebens-
gemeinschaft. Dies wird ‚Haushalt‘ genannt, ist aber der Ursprung der
Polis: Darüber ist in der Tat zu sprechen. Denn der Haushalt scheint
eine kleine Polis zu sein, wenn nämlich die Ehe sich wunschgemäß ver-
größert, die Kinder größer werden und sich zu Paaren zusammenfin-
den und ein zweiter Haushalt entsteht und so auch ein dritter und ein
vierter, daraus dann ein Dorf und eine Polis. Wenn es nämlich mehre-
re Dörfer werden, entsteht schließlich eine Polis. Wie daher der Haus-
halt auch gleichsam die Samen der Entstehung für die Polis lieferte, so
auch (die Samen) der Politeia. Denn auch die vorgezeichnete Grund-
form für die Königsherrschaft und die Aristokratie und die Demokra-
tie ist im Haushalt.15 Die Gestalt der Gemeinschaft der Eltern zu den

12 Phi l ip  Schmi tz

12) Siehe zu diesem Begriff, der sich bei Aristoteles nicht in diesem Zusam-
menhang findet, die Diskussion in Moraux 1973, 420 Anm. 321 mit  neupythago -
reischen Parallelen. Die „gesetzmäßige Zusammenkunft“ ergibt nur aus der Sicht
 einer bestehenden Polis Sinn, aus der der Urzustand zurückprojiziert wird, vgl.
auch Anm. 77.

13) Vgl. zum Gedanken z. B. das Hochzeitslied Cat. 61,66–70, in dem Venus
in Zusammenhang mit Ehe und Kinderzeugung angesprochen wird: nulla quit sine
te domus | liberos dare, nec parens | stirpe nitier; at potest | te volente. quis huic deo |
compararier ausit?

14) Wie der Text die erste Gemeinschaft mit der Polis vergleicht, bezeichnet
er auch diese Gemeinschaft als πολιτεία, vgl. hierzu auch unten, S. 23.

15) Der Text wechselt, wie in Doxographien häufig, zwischen direkter und
indirekter Rede. Die deutsche Übersetzung berücksichtigt dies um der besseren
Lesbarkeit willen nicht.
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Kindern nämlich ist eine königliche, die der Männer zu ihren Frauen
eine aristokratische, die der Kinder zueinander eine demokratische.

Diese Fassung der peripatetischen Ökonomik ist in mehrfacher
Hinsicht bemerkenswert. Für viele Gedanken finden wir Paralle-
len und auch fast wörtliche Übereinstimmungen in den Schriften
des Aristoteles.16 Gerade jedoch die Abschnitte, für die es keine
 Parallelen gibt, sind hier von besonderem Interesse. Im ersten Buch
der Politik legt Aristoteles dar, wie die πόλιϲ aus der Familie ent-
steht, an keiner Stelle erklärt er dort jedoch, dass sie „die erste
 Politeia / πολιτεία . . . πρώτη“, eine „kleine Polis / μικρ) . . . πόλιϲ“
sei oder „Ursprung der Polis / %ρχ5 πόλεωϲ“.17 Aristoteles geht es
vielmehr darum zu zeigen, dass beide Dinge, Polis und Familie,
 gerade verschieden voneinander sind: Die Polis ist eben keine με-
γάλη οEκία und das Haus keine μικρ) πόλιϲ. So lesen wir schon
ganz am Anfang des ersten Buches:

Arist. Pol. 1,1 p. 1252a7–13
Fϲοι μ�ν οGν ο9ονται πολιτικ&ν κα' βαϲιλικ&ν κα' οEκονομικ&ν κα'
δεϲποτικ&ν ε�ναι τ&ν α:τόν, ο: καλ<ϲ λέγουϲιν· πλήθει γ)ρ κα' Hλιγό-
τητι νομίζουϲι διαφέρειν %λλ’ ο:κ ε9δει τούτων =καϲτον, οIον Jν μ�ν
Hλίγων, δεϲπότην, Jν δ� πλειόνων, οEκονόμον, Jν δ’ 7τι πλειόνων, πο-
λιτικ&ν K βαϲιλικόν, Lϲ  ο:δ�ν  δ ιαφέρουϲαν  μεγάλην  ο Eκ ίαν
K  μ ικρ)ν  πόλιν . . .

Diejenigen jedoch, die meinen, ein leitender Staatsmann, König, Leiter
eines Haushalts und Gebieter von Sklaven stellten ein und denselben
(Herrschertypus) dar, vertreten eine unrichtige Auffassung. Sie glau-
ben nämlich, jeder von diesen unterscheide sich nach dem Umfang (ih-
res Herrschaftsbereiches) und nicht dem Wesen nach: Wenn z. B. einer
über wenige herrsche, sei er Gebieter über Sklaven, wenn über eine
große Zahl, Vorstand eines Hauses, wenn über noch mehr Menschen,
leitender Staatsmann oder König, so  a l s  be s t ehe  ke in  Unter-
sch i ed  zwischen  e inem großen  Hausha l t  und  e iner  k l e i -
nen  Po l i s . (nach Schütrumpf 1991)

13Ο�κος, πόλις und πολιτεία

16) Diese sind übersichtlich zusammengestellt in Henkel 1875 und werden
im Folgenden nicht einzeln aufgeführt.

17) In der Eudemischen Ethik jedoch benutzt Aristoteles %ρχή in einem ähn-
lichen Zusammenhang, die verschiedenen Verfassungsformen werden jedoch nicht
diskutiert: Arist. EE 7,10 p. 1242a40–b2 δι& �ν οEκί. πρ<τον %ρχα' κα' πηγα' φιλίαϲ
κα' πολιτείαϲ κα' δικαίου. Es gibt also auch schon bei Aristoteles Ansätze, die der
Doxograph dann weiter entwickelt; siehe hierzu auch Nagle 2002, 203 zur Stelle.
Zum Verhältnis von Haushalt und Polis siehe auch Nagle 2006.



Dass die Gemeinschaft von Mann, Frau und Kindern die „erste Po-
liteia“ und eine „kleine Polis“ sei, würde Aristoteles wohl verwun-
dert haben: Man fühlt sich hier eher an die Stoa erinnert.18 Aristo-
teles geht es mehr darum, zu klären, wie man eine autarke Einheit
schafft, nicht so sehr der biologisch-genetische Aspekt steht im
Vordergrund. Der Sklave ist daher für ihn in seiner Schilderung von
großer Bedeutung: Bevor von Kindern die Rede ist, nimmt sich das
Paar einen Sklaven zur Hilfe.19 Das Verhältnis von Herrn und Skla-
ven ist eines der Hauptthemen des ersten Buchs. Beim Doxogra-
phen wird der Sklave an der besprochenen Stelle gar nicht genannt.
Nach dem oben zitierten Text setzt der Doxograph erneut an und
schildert den ‚Haushalt‘, wie Aristoteles es tut. Er liefert also eine
zweite Definition des Haushalts, die mit der ersten nicht überein-
stimmt, aber näher an der Definition des Aristoteles ist.20

Auch Aristoteles vergleicht wie der Doxograph an mehreren
Stellen in seinen Werken die Verhältnisse zwischen den einzelnen
Familienmitgliedern mit den einzelnen Regierungsformen.21 Er
nutzt dies aber nicht dazu, die Polis aus dem Haushalt heraus zu
erklären. Der Haushalt liefert ja eben nicht, wie eben ausgeführt,
die Samen der Entstehung für Polis und Politeia, es handelt sich
vielmehr um einen allgemeineren Vergleich. Für Aristoteles ist die
Polis logisch früher:

14 Phi l ip  Schmi tz

18) Siehe z. B. SVF 3,323 (= Philo de Iosepho 38–39) οEκία τε γ)ρ πόλιϲ �ϲτ'ν
�ϲταλμένη κα' βραχεDα, κα' οEκονομία ϲυνηγμένη τιϲ πολιτεία· Lϲ κα' πόλιϲ μ�ν
ο�κοϲ μέγαϲ, πολιτεία δ� κοινή τιϲ οEκονομία. (39) δι’ Mν μάλιϲτα παρίϲταται τ&ν
α:τ&ν οEκονομικόν τε ε�ναι κα' πολιτικόν, κJν τ) πλήθη κα' μεγέθη τ<ν >ποκειμέ-
νων διαλλάττN und, wenn auch aus späterer Zeit, Mus. 14 p. 73,10–74,1 H. =
Stob. 4,22,20 p. 499,18–500,2 H. %ρχ5 δ� ο9κου περιβολ�ϲ γάμοϲ. Oϲτε 8 %ναιρ<ν �ξ
%νθρώπων γάμον %ναιρεD μ�ν ο�κον, %ναιρεD δ� πόλιν, %ναιρεD δ� ϲύμπαν τ& %νθρώ-
πειον γένοϲ. ο: γ)ρ Jν διαμένοι μ5 γενέϲεωϲ οPϲηϲ, ο:δ’ Jν γένεϲιϲ ε9η μ5 γάμου
Qντοϲ, R γε δικαία κα' νόμιμοϲ. Fτι μ�ν γ)ρ ο�κοϲ K πόλιϲ οPτ’ �κ γυναικ<ν ϲυνίϲτα-
ται μόνον οPτ’ �ξ %νδρ<ν μόνον, %λλ’ �κ τ�ϲ πρ&ϲ %λλήλουϲ κοινωνίαϲ, δ�λον·
%νδρ<ν δ� κα' γυναικ<ν κοινωνίαϲ Sλλην ο:κ Jν ε@ροι τιϲ οPτ’ %ναγκαιοτέραν
οPτε προϲφιλεϲτέραν. Siehe zur Stoa auch Anm. 28, S. 20 mit Anm. 38 und S. 26. Zu
Parallelen zur neupythagoreischen Philosophie siehe Nagle 2002, 204 Anm. 14.

19) Bzw. einen Pflugstier, der diese Stelle einnehmen kann: Arist. Pol. 1,2
p. 1252b9–12 �κ μ�ν οGν τούτων τ<ν δύο κοινωνι<ν οEκία πρώτη, κα' Hρθ<ϲ Tϲίο-
δοϲ (Hes. op. 405) ε�πε ποιήϲαϲ ‘ο�κον μ�ν πρώτιϲτα γυναDκά τε βο0ν τ’ %ροτ�ρα’· 8
γ)ρ βο0ϲ %ντ’ οEκέτου τοDϲ πένηϲίν �ϲτιν.

20) Stob. 2,7,26 p. 148,19–149,8 W. Darauf wird p. 149,8–23 die οEκονομικ5
φρόνηϲιϲ behandelt.

21) Siehe hierzu die Übersicht in der unten folgenden Tabelle.



Arist. Pol. 1,2 p. 1253a18–20
κα' πρότερον δ� τB φύϲει πόλιϲ K οEκία κα' =καϲτοϲ Uμ<ν �ϲτιν. τ& γ)ρ
Fλον πρότερον %ναγκαDον ε�ναι το0 μέρουϲ . . .

1 δ� Ha : δ5 cet.

Der staatliche Verband geht aber von Natur dem Haushalt und jedem
einzelnen von uns voraus; denn das Ganze geht notwendigerweise dem
Teil voraus. (Schütrumpf 1991)

Der Doxograph unterscheidet sich also schon hier in entscheiden-
den Punkten von Aristoteles.22 Auch bei der Schilderung der Ver-
fassungen im Familienverband weicht er von diesem ab und ver-
wendet eine andere Terminologie, während der Text bei Stobaios
sonst im Wesentlichen den Ausführungen in der aristotelischen
 Politik folgt. Bei Aristoteles wird das Thema neben der Politik
auch in den Ethiken behandelt.23 Die Unterschiede und Gemein-
samkeiten können am besten in einer Übersicht veranschaulicht
werden:

15Ο�κος, πόλις und πολιτεία

22) Viele erklärten diese Unterschiede mit dem Unvermögen des Autors, vgl.
z. B. Annas 1995, 92: „We have to conclude that Arius has not really understood the
Politics. He gives us bits of information . . ., but he either misses the point of, or does
not care about, something very important to Aristotle – the distinctiveness of poli-
tical associations and relationships“ und Nagle 2002, 219: „The fact of the matter is
that Arius has not done a particularly good job of forging a convincing philosophi-
cal connection between households, πόλειϲ and larger political entities“; ebd. 221:
„In attempting to bring Aristotle’s theory of the πόλιϲ into conformity with the
 real ities of both the real and philosophical world the best Arius could do was offer
this para-Stoic account of human society, and settle for the banal assertion that all
social and political development began with the family and urging the traditional
principle that the only legitimate form of rule was rule on behalf of the ruled, not
the rulers. Hence, once Arius had made the decision to include the doctrine of  social
οEκείωϲιϲ in the ethical part of the Epitome he had a problem of consistency when
he got to the household management and political parts. He had to make significant
changes“; ebd. 222: „That Arius’ (or his predecessors’) solutions as manifested in
their adaptations of Aristotle’s political theory in the Epitome were ultimately un-
satisfactory is understandable.“

23) Die Auswahl der Beispiele aus den Ethiken nach Moraux 1973, 421.



Herr–Sklave Vater–Sohn Mann–Frau Kinder 
untereinander

Stob. 2,7,26 – (hier: Eltern– aristokratische demokratische 
p. 148,5–19 W. Kinder) Gemeinschaft Gemeinschaft

königliche 
Gemeinschaft

Arist. Pol. 1,12 despotische wie ein König wie unter –
p. 1259a37–1259b1 Herrschaft Bürgern

Arist. EN 8,12 tyrannische/ Königsherr- Aristokratie Timokratie
p. 1160b22–61a9 despotische schaft

Herrschaft

Arist. EE 7,9 – Königsherr- Aristokratie Politie
p. 1241b27–32 schaft

Der Doxograph nennt das Verhältnis der Eltern zu den Kindern 
ein königliches,24 das des Mannes zur Frau ein aristokratisches und
das der Kinder untereinander ein demokratisches.

Bei Aristoteles finden sich hierfür nicht dieselben Bezeich-
nungen. In der Politik kommt, wie erwähnt, das Verhältnis des
Herrn zum Sklaven hinzu, über den der Herr wie ein Despot
herrscht. Die Herrschaft des Vaters über den Sohn ist dort wie beim
Doxographen eine königliche, das Verhältnis zur Frau wird jedoch
nicht als Aristokratie, sondern als Politie bezeichnet (πολιτικ<ϲ).25

Das Verhältnis der Kinder untereinander wird in der Politik nicht
behandelt.

Auch in der Nikomachischen Ethik wird das Verhältnis des
Herrn zum Sklaven beschrieben und ein tyrannisches bzw. despo-
tisches genannt. Anders als in der Politik wird das Verhältnis zwi-
schen Mann und Frau in den Ethiken als aristokratisches ange-
führt, wie dies auch bei unserem Doxographen der Fall ist. Unter-
schiede zur Doxographie gibt es aber bei der Herrschaftsform, der
das Verhältnis der Kinder untereinander gleicht. In der Nikoma-
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24) Auch die Tatsache, dass Mann und Frau beide in einem königlichen Ver-
hältnis zu den Kindern stehen, ist von der Darstellung bei Aristoteles verschieden.
Ob dies weiter ausgeführt wurde, lässt sich anhand des gekürzten Zustands der
Schrift nicht erkennen.

25) Vgl. zu dieser Staatsform bei Aristoteles Lintott 1997, 71–72.



chischen Ethik wird das Verhältnis der Brüder als ‚Timokratie‘, in
der Eudemischen Ethik als ‚Politie‘ bezeichnet. Die Bezeichnung
‚Demokratie‘ für eine gute Staatsform ist unaristotelisch, sie be-
zeichnet vielmehr, wie man häufig bei Aristoteles lesen kann, eine
entartete Staatsform.26

Zusammenfassend kann über die peripatetische Ökonomik,
die sich bei Stobaios findet, Folgendes festgestellt werden: Der Do-
xograph folgt meist der Darstellung, die Aristoteles in seinem Werk
Politik vorgibt, an einigen Stellen weicht er jedoch ab, so in der Be-
zeichnung des Haushalts, des ο�κοϲ, als „erster Politeia / πολιτεία
. . . πρώτη“, als „kleiner Polis / μικρ) . . . πόλιϲ“ oder als „ϲπέρμα-
τα“, als Samen der Entstehung für Polis und Politeia. Diese Be-
zeichnungen finden sich in den uns überlieferten Schriften des
Aristoteles nicht, sie stimmen vielmehr eher mit der stoischen Leh-
re überein.27 Manchmal ist der Text des Doxographen näher am
Text der Ethiken, so bei der Benennung der einzelnen Verfas-
sungsformen. Auch hier weicht er aber bei der Bezeichnung einer
positiven Staatsform mit dem Begriff ‚Demokratie‘ von Aristoteles
ab, die beim Schulgründer immer eine negative Staatsform be-
zeichnet. Darüber hinaus setzt der Doxograph den Haushalt an
unserer Stelle anders zusammen als Aristoteles dies tut: Er besteht
hier nur aus Mann, Frau und Kindern, während bei Aristoteles 
der Sklave eine wichtige Funktion einnimmt. Ein weiterer Unter-
schied zu Aristoteles ist auffällig: Die Polis entsteht aus einer ein-
zigen Familie heraus, aus einem einzigen Haushalt, während bei
Aristoteles mehrere verschiedene Haushalte die Polis bilden. Eine
mögliche Erklärung für diese Unterschiede kann die folgende Be-
handlung der Verfassungsformen in der Doxographie liefern.
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26) Siehe z. B. Arist. Pol. 3,7 p. 1279b4–10 oder Arist. EE 7,9 p. 1241b31–32,
wo die negative Staatsform als δ�μοϲ bezeichnet wird; zur ‚Demokratie‘ in der Fa-
milie siehe Arist. EN 8,12 p. 1161a6–9, vorher werden auch dort die Verfassungen
und ihre Entartungen beschrieben: EN 8,12 p. 1160a31–1161a6. Vgl. zur Verwen-
dung des Begriffs auch Anm. 34. Platon unterscheidet im Politikos bei der Monar-
chie zwischen Tyrannis und Königsherrschaft, bei der Herrschaft der Wenigen zwi-
schen Aristokratie und Oligarchie; die Demokratie bezeichne jedoch eine Herr-
schaft der Vielen ohne Wertung, siehe Plat. Polit. p. 291d–292a, p. 301a–d sowie
leg. 4 p. 712c; wie Platon in leg. 4 p. 714b angibt, war dies die damals gängige Ein-
teilung. Siehe hierzu mit weiteren Stellen Moraux 1973, 425–428.

27) Siehe hierzu Anm. 18 und unten Abschnitte V–VI.



III Die Darstellung der Politik in der peripatetischen
Doxographie bei Stobaios (Doxographie C3)

Wenig später geht die Doxographie von der Ökonomik zur
Politik über:28

Stob. 2,7,26 p. 150,17–151,8 W.
Sρχειν δ’ %ναγκαDον τ<ν πόλεων K =να K Hλίγουϲ K πάνταϲ. τούτων δ’
=καϲτον Hρθ<ϲ K φαύλωϲ 7χειν. Hρθ<ϲ μέν, Fταν οV Sρχοντεϲ το0 κοινB
ϲυμφέροντοϲ ϲτοχάζωνται· φαύλωϲ δέ, Fταν το0 Eδίου. τ& δ� φα0λον παρ -
έκβαϲιν ε�ναι το0 Hρθο0. βαϲιλείαν μ�ν οGν κα' %ριϲτοκρατίαν κα'  δη -
μοκρατίαν �φίεϲθαι το0 Hρθο0· τυραννίδα δ� κα' Hλιγαρχίαν κα' Hχλο-
κρατίαν το0 φαύλου. γίνεϲθαι δέ τινα κα' μικτ5ν �κ τ<ν Hρθ<ν πολιτει<ν
%ρχήν. μεταβάλλειν δ� τ)ϲ πολιτείαϲ πολλάκιϲ πρ&ϲ τ& Sμεινον κα' τ&
χεDρον. καθόλου δ’ %ρίϲτην ε�ναι πολιτείαν τ5ν κατ’ %ρετ5ν διακεκοϲμη-
μένην, χειρίϲτην δ� τ5ν κατ) κακίαν. Sρχειν δ� κα' βουλεύειν κα' δικά-
ζειν �ν μ�ν ταDϲ δημοκρατίαιϲ �κ πάντων, K αVρέϲει K κλήρW· �ν δ� ταDϲ
 Hλιγ αρχίαιϲ �κ τ<ν ε:πόρων· �ν δ� ταDϲ %ριϲτοκρατίαιϲ �κ τ<ν %ρίϲτων.29

3f. παρέκβαϲιν Spengel : παράβαϲιν FP 6f. πολιτει<ν %ρχήν FP :
πολιτείαν %ρίϲτην Usener

Notwendigerweise herrschen in den Poleis entweder einer oder mehrere
oder alle. Von diesen kann sich ein jeder richtig oder schlecht verhalten.
Richtig, wenn die Herrschenden nach dem für die Allgemeinheit Nütz-
lichen streben, schlecht aber, wenn nach dem ihnen Nützlichen. Das
Schlechte aber ist eine Abweichung vom Richtigen. Die Königsherrschaft
nun und die Aristokratie und die Demokratie streben nach dem Richti-
gen, die Tyrannis, die Oligarchie und die Ochlokratie nach dem Schlech-
ten. Es entsteht auch eine aus den richtigen Verfassungen gemischte Herr-
schaft. Es verändern sich die Verfassungen häufig zum Besseren oder zum
Schlechteren. Allgemein gesagt ist die beste Verfassung die, die nach der
Tugend eingerichtet ist, die schlechteste die, die nach der Schlechtigkeit.
Das Herrschen, Beraten und Richten wird in den Demokratien von allen
ausgeübt, bestimmt durch Wahl oder Los, in den Oligarchien von den
Wohlhabenden, in den Aristokratien von den Vornehmsten.30
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28) Nach der Ökonomik wird vor der hier besprochenen Stelle p. 150,1–
10 W. die Polis allgemein behandelt. Auch hier scheint wieder stoisches Material
mitverarbeitet zu sein, so z. B. wenn p. 150,7–8 W. der Begriff Xϲυμπαθήϲ im Bezug
auf die Polis verwendet wird, vgl. zu einer Interpretation der Stelle mit weiteren
Verweisen auf stoische Elemente Nagle 2002, 210–215. Siehe zur Stoa Anm. 18 und
Anm. 38. Es folgt p. 150,10–16 W., wie oben nach der Behandlung des ο�κοϲ, die
Diskussion der jeweils zugehörigen φρόνηϲιϲ, wobei Text verlorengegangen ist. Vgl.
zum Aufbau auch Anm. 20.

29) Es folgen zum Schluss noch Ausführungen über Aufstände, Einrichtun-
gen und Ämter (p. 151,9–22) und über den Staatsmann (p. 151,23–152,24).

30) Der Text ist, wie in Doxographien häufig, in indirekter Rede verfasst, vgl.
Anm. 15.
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Auch hier finden sich die schon vertrauten Bezeichnungen der ein-
zelnen Verfassungsformen, die von den aristotelischen abweichen.
Da der Doxograph bereits die Demokratie als positive Staatsform
eingeführt hat, die bei Aristoteles eine negative Staatsform bezeich-
net, muss er auch für die entsprechende negative Staatsform einen
anderen Begriff verwenden: Er benutzt die auch bei Polybios zu
findende Bezeichnung ‚Ochlokratie‘, die Aristoteles nicht kennt.31

Neu im Gegensatz zur Politik des Aristoteles ist auch die
Nennung einer Mischverfassung.32 Um die Erwähnung dieser Leh-
re in der Doxographie in die Entwicklung dieser Theorie einord-
nen zu können, ist es hilfreich, kurz einen Blick auf ihre Entste-
hung zu werfen. Schon bei Platon finden sich Vorläufer,33 Aristo-
teles erwähnt eine Art Mischverfassung z. B. im zweiten und vier-
ten Buch der Politik, jedoch ist in seinen Augen eine Mischung 
aus drei Verfassungsformen nicht die beste, er erwähnt jedoch eine
solche Meinung.34

Im Peripatos hat wahrscheinlich Dikaiarch die Mischverfas-
sung aus den drei guten Verfassungen für die beste erklärt: Cicero
wollte ein Werk mit Namen ‚Tripolitikos‘ oder ‚Tripolitikon‘ im
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31) Siehe hierzu Anm. 41.
32) Siehe hierzu Moraux 1973, 427–428 und Lintott 1997, die eine kurze

Übersicht über die erhaltenen Zeugnisse geben, mit weiterer Literatur; die folgen-
den Angaben sind beiden Werken entnommen. Lintott 1999, 214–232 bietet eben-
falls eine Übersicht, im Folgenden wird jedoch nur auf Lintott 1997 verwiesen. Eine
ausführliche Diskussion bieten Aalders 1968 und Nippel 1980; vgl. für die Kaiser-
zeit Carsana 1990.

33) Plat. leg. 3 p. 691d–692c, 693d mit der folgenden Diskussion; 4 p. 712c–
713a; 6 p. 756e–757a, vgl. auch Isocr. Panath. 153 und Thuc. 8,97,1–3.

34) Siehe z. B. Arist. Pol. 2,6 p. 1265b33–1266a1 7νιοι μ�ν οGν λέγουϲιν Lϲ δεD
τ5ν %ρίϲτην πολιτείαν �ξ Xπαϲ<ν ε�ναι τ<ν πολιτει<ν μεμειγμένην, δι& κα' τ5ν 
τ<ν Λακεδαιμονίων �παινο0ϲιν (ε�ναι γ)ρ α:τ5ν οV μ�ν �ξ Hλιγαρχίαϲ κα' μοναρ-
χίαϲ κα' δημοκρατίαϲ φαϲίν, λέγοντεϲ τ5ν μ�ν βαϲιλείαν μοναρχίαν, τ5ν δ� τ<ν
 γερόντων %ρχ5ν Hλιγαρχίαν, δημοκρατεDϲθαι δ� κατ) τ5ν τ<ν �φόρων %ρχ5ν δι) τ&
�κ το0 δήμου ε�ναι τοZϲ �φόρουϲ· οV δ� τ5ν μ�ν �φορείαν ε�ναι τυραννίδα, δημοκρα-
τεDϲθαι δ� κατά τε τ) ϲυϲϲίτια κα' τ&ν Sλλον βίον τ&ν καθ’ Uμέραν)· . . . Bemerkens-
wert ist, dass Aristoteles hier im Referat fremder Ansichten die Bezeichnung De-
mokratie verwendet, wie es die folgenden Autoren tun, die eine solche  Mischver -
fassung für die beste halten. Ähnlich wird die Verfassung Solons als Mischung 
aus Aristokratie, Oligarchie und und Demokratie (δημοτικόν) beschrieben, siehe
Pol. 2,12 p. 1273b35–41; vgl. auch 4,9 p. 1294a30–b18, wo die lakedämonische Ver-
fassung als aus Demokratie und Oligarchie zusammengesetzt beschrieben wird.
 Siehe zur ganzen Frage Lintott 1997, 70–72.



Jahre 45 v. Chr. lesen35 und Athenaios überliefert uns ein Zitat aus
diesem Werk.36 In einer Erwähnung bei Photios, die sich wahr-
scheinlich auf Dikaiarch bezieht, werden für die drei Verfassungs-
formen dieselben Bezeichnungen, die man auch beim Doxogra-
phen liest, verwendet.37

Auch die Stoa hat diese Lehre vertreten,38 sie erscheint darü-
ber hinaus in einem neupythagoreischen Text39 und wird von Cato
in Zusammenhang mit der Staatsordnung in Karthago erwähnt.40

Die Mischverfassung und das Sechsverfassungsschema finden
wir dann bei Polybios,41 der einen Kreislauf dieser Verfassungen
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35) Cic. Att. 13,32,2 = fr. 70 Wehrli = fr. 11b Mirhady.
36) Athen. 4 p. 141a–c = fr. 72 Wehrli = fr. 87 Mirhady über die φιδίτια in

Sparta.
37) Erwähnt wird dort ein byzantinischer Dialog, der eine Mischung aus 

den drei guten Verfassungsformen empfiehlt und diese Δικαιαρχικόν nennt: Phot.
Bibl. 37 = Dikaiarch fr. 71 Wehrli = fr. 88 Mirhady %νεγνώϲθη περ' πολιτικ�ϲ Lϲ �ν
διαλόγW, Μην]ν πατρίκιον κα' Θωμ]ν _εφερενδάριον τ) διαλεγόμενα εEϲάγων
πρόϲωπα. περιέχει δ� U πραγματεία λόγουϲ =ξ, �ν οIϲ κα' =τερον ε�δοϲ πολιτείαϲ
παρ) τ) τοDϲ παλαιοDϲ εEρημένα εEϲάγει, ` κα' καλεD Δικαιαρχικόν. �πιμέμφεται δ�
τ�ϲ Πλάτωνοϲ δικαίωϲ πολιτείαϲ. aν δ’ α:το' πολιτείαν εEϲάγουϲιν �κ τ<ν τρι<ν
εEδ<ν τ�ϲ πολιτείαϲ δέον α:τ5ν ϲυγκεDϲθαί φαϲι, βαϲιλικο0 κα' %ριϲτοκρατικο0 
κα' δημοκρατικο0, τ& εEλικριν�ϲ α:τB bκάϲτηϲ πολιτείαϲ ϲυνειϲαγούϲηϲ, κ%κείνην
τ5ν Lϲ %ληθ<ϲ %ρίϲτην πολιτείαν %ποτελειούϲηϲ. Die Zuweisung an Dikaiarch ist
jedoch nicht sicher, vgl. z. B. Mirhady 2001, 91: „This may have nothing to do with
Dicaearchus; it may refer only to ‚just rule‘ (dikaia arche); cf. Suda s.v. Dikaiar-
cheia.“

38) SVF 3,700 (= D.L. 7,131) πολιτείαν δ’ %ρίϲτην τ5ν μικτ5ν 7κ τε δημοκρα-
τίαϲ κα' βαϲιλείαϲ κα' %ριϲτοκρατίαϲ; ob es sich hier um die Lehre der Alten Stoa
handelt, ist jedoch umstritten, sie scheint eher zu späteren Stoikern zu passen. Viel-
leicht hat Panaitios sie vertreten, der ja auch mit Polybios bekannt war; vgl. hierzu die
von Steinmetz 1994, 660 genannten fr. 48.119–121 van Straaten (= 103.23.108 Alesse,
fr. 121 van Straaten ist nicht bei Alesse aufgenommen). Aus den wenigen Zeugnissen
kann jedoch nichts Sicheres erschlossen werden, nur fr. 119 van Straaten (= 23 Ales-
se = Cic. rep. 1,34, vgl. zur Quellenfrage der Schrift Anm. 48) scheint in diese Rich-
tung zu weisen. Siehe zur Frage der Mischverfassung in der Stoa Lintott 1997, 73, den
Kommentar zu SVF 3,700 in Long / Sedley 1987, vol. 2, Nr. 67 U und Steinmetz 1994,
660 zu Panaitios’ Staatsphilosophie. Vgl. zur Stoa auch Anm. 18 und Anm. 28.

39) Ps.-Archytas bei Stob. 4,1,138 p. 85,10–16.
40) Cato, Orig. fr. 80 Peter (dort unter den Fragmenten des vierten Buchs) =

Orig. 3 fr. 6 Jordan = Serv. ad Verg. Aen. 4,682 zu ‘populumque patresque urbemque
tuam’: ‘patres’ id est senatum; ‘urbem tuam’ quam tu extruxisti. Et quidam hoc loco
volunt tres partes politiae conprehensas, populi, optimatium, regiae potestatis: Cato
enim ait de tribus istis partibus ordinatam fuisse Carthaginem.

41) Siehe z. B. Plb. 6,3,5–7 ϲυμβαίνει δ5 τοZϲ πλείϲτουϲ τ<ν βουλομένων δι-
δαϲκαλικ<ϲ UμDν >ποδεικνύειν περ' τ<ν τοιούτων τρία γένη λέγειν πολιτει<ν, Mν τ& 



annimmt.42 Jede Verfassung hat darüber hinaus eine Periode des
Wachstums, der Blüte und des Verfalls.43 Polybios hat also eine
Theorie vertreten, in der die Verfassungen in ihrer Entwicklung be-
trachtet wurden. Hierbei fängt er bei einer Art Urzustand an.44 Wie
die verschiedenen Konzepte, also der Kreislauf der Verfassungen,
die Mischverfassung und die verschiedenen Entwicklungsstufen
 einer jeden Verfassung in Einklang zu bringen sind, ist nicht ganz
klar.45 Während die Mischverfassung des Lykurg jedoch nach Po-
lybios ein Produkt der Planung eines einzelnen Mannes ist,46 ist 
die römische Verfassung in ihrer Geschichte gewachsen, weil die
Römer aufgrund der Erfahrungen jeweils das Beste auswählten.47

Wie die zitierten Ausschnitte zeigen, benutzt Polybios meist die-
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μ�ν καλο0ϲι βαϲιλείαν, τ& δ’ %ριϲτοκρατίαν, τ& δ� τρίτον δημοκρατίαν. (6) δοκεD δέ
μοι πάνυ τιϲ εEκότωϲ Jν �παπορ�ϲαι πρ&ϲ α:τούϲ, πότερον Lϲ μόναϲ ταύταϲ K κα' ν5
Δί’ Lϲ %ρίϲταϲ UμDν εEϲηγο0νται τ<ν πολιτει<ν. (7) κατ’ %μφότερα γ)ρ %γνοεDν μοι
δοκο0ϲι. δ�λον γ)ρ Lϲ %ρίϲτην μ�ν Uγητέον πολιτείαν τ5ν �κ πάντων τ<ν προειρη-
μένων Eδιωμάτων ϲυνεϲτ<ϲαν· . . .

Plb. 6,4,6 δι& κα' γένη μ�ν cξ ε�ναι _ητέον πολιτει<ν, τρία μ�ν d πάντεϲ θρυ-
λο0ϲι κα' ν0ν προείρηται, τρία δ� τ) τούτοιϲ ϲυμφυ�, λέγω δ� μοναρχίαν, Hλιγαρ-
χίαν, Hχλοκρατίαν.

Die Demokratie wird auch als δ�μοϲ bezeichnet (z. B. Plb. 6,4,9), neben der
Monarchie finden sich als Bezeichnungen für diese negative Verfassungsform auch
die Tyrannis (z. B. Plb. 6,4,7–8) sowie die Bezeichnungen βία und χειροκρατία und
Ähnliches (z. B. 6,9,7). Vgl. zur Theorie des Polybios neben den schon genannten
Werken auch von Fritz 1954, Graeber 1965 und Schubert 1995.

42) Plb. 6,4–9.
43) Siehe z. B. Plb. 6,4,12–13 8 γ)ρ ϲυνιδeν =καϲτον α:τ<ν Lϲ φύεται, μόνοϲ

Jν ο6τοϲ δύναιτο ϲυνιδεDν κα' τ5ν αPξηϲιν κα' τ5ν %κμ5ν κα' τ5ν μεταβολ5ν
bκάϲτων κα' τ& τέλοϲ, πότε κα' π<ϲ κα' πο0 καταντήϲει πάλιν· (13) μάλιϲτα δ’ �π'
τ�ϲ fωμαίων πολιτείαϲ το0τον Xρμόϲειν τ&ν τρόπον >πείληφα τ�ϲ �ξηγήϲεωϲ δι) τ&
κατ) φύϲιν α:τ5ν %π’ %ρχ�ϲ εEληφέναι τήν τε ϲύϲταϲιν κα' αPξηϲιν und 6,51,4.

44) Plb. 6,4,7.
45) Eine überzeugende Lösung bietet Schubert 1995, die Polybios mit den

 älteren Schriften des Corpus Hippocraticum vergleicht und vorschlägt, dass die
Konzeption des Polybios durch die Medizin beeinflusst wurde.

46) Plb. 6,10; die Gegenüberstellung der Verfassungen des Lykurg und der
römischen findet sich z. B. 6,10,12–14: �κεDνοϲ (i. e. Lykurg) μ�ν οGν λόγW τιν'  προ -
ϊδόμενοϲ πόθεν =καϲτα κα' π<ϲ πέφυκε ϲυμβαίνειν, %βλαβ<ϲ ϲυνεϲτήϲατο τ5ν προ-
ειρημένην πολιτείαν· (13) fωμαDοι δ� τ& μ�ν τέλοϲ τα:τ& πεποίηνται τ�ϲ �ν τB πα-
τρίδι καταϲτάϲεωϲ, (14) ο: μ5ν δι) λόγου, δι) δ� πολλ<ν %γώνων κα' πραγμάτων,
�ξ α:τ�ϲ %ε' τ�ϲ �ν ταDϲ περιπετείαιϲ �πιγνώϲεωϲ αVρούμενοι τ& βέλτιον, ο@τωϲ
hλθον �π' τα:τ& μ�ν ΛυκούργW τέλοϲ, κάλλιϲτον δ� ϲύϲτημα τ<ν καθ’ Uμ]ϲ πολι-
τει<ν.

47) Die römische Verfassung wird dann ausführlich beschrieben: Plb. 6,11,1–
18,8; siehe dazu Lintott 1997, 73–80; zur Verfassung Karthagos siehe Plb. 6,51.



selben Bezeichnungen wie der Doxograph, er nimmt, soweit das
nur unvollständig überlieferte sechste Buch ein solches Urteil er-
laubt, jedoch keine Urformen der Verfassungen in den Familien an.

Cicero nimmt in de re publica die Mischverfassung auf und
entwickelt eine Theorie, die zwar Polybios ähnlich ist, aber auch
Unterschiede zu diesem aufweist.48 Im ersten Buch49 werden von
Scipio die einfachen guten Verfassungen Königsherrschaft, Aristo-
kratie und Demokratie und ihre negativen Gegenbeispiele behan-
delt. Unter den guten einfachen Verfassungsformen wird die Kö-
nigsherrschaft für die beste und die Demokratie für die schlech teste
erklärt. Scipio selbst hält eine gemischte Verfassung wie die römi-
sche für die beste. Anders als Polybios sieht er in der historisch
 gewachsenen römischen gemischten Verfassung eine stabile Form,
die nicht dem natürlichen Gesetz vom Verfall unterworfen ist; 
auch gibt es bei ihm keinen Kreislauf der Verfassungen, sondern
alle Formen können jeweils auseinander entstehen. Die Familie als
Ausgangspunkt wird von Scipio als selbstverständlich vorausge-
setzt, er beginnt jedoch in seiner Argumentation mit einer späteren
Stufe.50 Das zweite Buch behandelt dann die Geschichte des römi-
schen Staats, der die positiven Eigenschaften der drei guten Verfas-
sungen vereint hat: Hierbei wird mit der Gründung der Stadt durch
Romulus und nicht mit der Familie oder einem Urzustand begon-
nen. Dies wird z. B. von Platons Vorgehen in der Politeia, der den
Staat in einem Gedankenexperiment beschreibt, unterschieden.51
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48) Siehe für einen kurzen Überblick der Argumentation bei Cicero die Zu-
sammenfassung in Zetzel 1995, 17–22, zu den Quellen des Werks die kurze Be-
handlung in Büchner 1984, 49–56, Ferrary 1984 und 1988, 363–381 und Pöschl
1936; zu Ciceros eigenem Beitrag zur Mischverfassung siehe neben den schon ge-
nannten allgemeinen Werken Büchner 1984, 523–532 und Lintott 1997, 80–85.

49) Cic. rep. 1,38–70.
50) Cic. rep. 1,38 Cum adprobavisset Laelius ‘nec vero’ inquit Africanus ‘ita

disseram de re tam inlustri tamque nota, ut ad illa elementa revolvar quibus uti docti
homines his in rebus solent, ut a prima congressione maris et feminae, deinde a pro-
genie et cognatione ordiar, verbisque quid sit et quot modis quidque dicatur defini-
am saepius . . .’

51) Cic. rep. 2,3.22.50. Das Vorgehen in de re publica ist also von dem der
Doxographie bei Stobaios und dem unten, in Abschnitt V zu besprechenden in
 Ciceros de officiis, aber auch von Polybios, verschieden. Aufgrund der Lücke ist
nicht klar, wie die imago naturae in 2,66, die Scipio als Alternative zum Vorgehen
am Beispiel des konkreten römischen Staats anführt, genau ausgeführt wurde.



Um aber auf die Doxographie und die dortige Erwähnung der
Mischverfassung zurückzukommen: Wie die Vielzahl der Belege
zeigt, kann der Doxograph die Theorie der Mischverfassung aus
verschiedenen Quellen geschöpft haben.

Interessant in diesem Zusammenhang ist ein bisher wenig be-
achteter Punkt. Zwar erwähnt der Doxograph an der ersten Stelle,
als er die Staatsformen mit den einzelnen Herrschaftsformen in der
Familie vergleicht, die Mischverfassung nicht. Es gibt aber außer
der bloßen Nähe zur späteren Schilderung im Buchzusammenhang
eine weitere enge Verbindung der Mischverfassung mit dieser Stel-
le: Der Doxograph benutzt, ebenso wie Polybios und Dikaiarch,
die neue Terminologie, die von Aristoteles abweicht, indem er den
Begriff ‚Demokratie‘ für eine positive Staatsform verwendet. Dies
tut er an beiden Stellen, sowohl bei der Ökonomik als auch bei der
Politik, was umso auffälliger ist, da er sich sonst meist an die Poli-
tik des Aristoteles hält.52 Diese Abweichung ist erklärlich, wenn
der Doxograph eine Quelle benutzt hat, in der die neue Theorie der
Mischverfassung eine Rolle gespielt hat, in der auch die von Aris-
toteles abweichende Terminologie verwendet wurde. Hieraus er-
gibt sich ein neues Bild, in das sich auch die übrigen Abweichun-
gen, die sich im Text finden, einfügen lassen. In dem in Abschnitt II
zitierten Text ist zu lesen:

Stob. 2,7,26 p. 148,5–9 W.
πολιτε ία δ� πρώτη ϲύνοδοϲ %νδρ&ϲ κα' γυναικ&ϲ κατ) νόμον �π'
 τέκνων γεννήϲει κα' βίου κοινωνί.. το0το δ� προϲονομάζεται μ�ν
ο�κοϲ, %ρχ5  δ�  πόλεώϲ �ϲτι . . . μικρ) γάρ τιϲ 7οικεν ε�ναι πόλι ϲ
8  ο �κοϲ . . .

Die erste Politeia ist die gesetzmäßige Zusammenkunft von Mann und
Frau zur Erzeugung von Kindern und zur Bildung einer Lebensge-
meinschaft. Dies wird ‚Haushalt‘ genannt, ist aber der Ursprung der
Polis . . . Denn der Haushalt scheint eine kleine Polis zu sein . . .

Wie schon erwähnt, ist die Bezeichnung als ‚Politeia‘ sowie die
 Bezeichnung als ‚kleine Polis‘ nicht aristotelisch. Der Doxograph
scheint sie absichtlich so gewählt zu haben. Wenn diese Gemein-
schaft, die, wenn alles, wie der Doxograph im Anschluss sagt,
„nach Wunsch / κατ’ ε:χήν“ geht, bald aus Mann, Frau und meh-
reren Kindern besteht, eine „kleine πόλιϲ“ ist und die ϲπέρματα für

23Ο�κος, πόλις und πολιτεία

52) Siehe hierzu Anm. 16.



die Entstehung der Polis und der πολιτεία liefert, um was für eine
πολιτεία kann es sich dann nur handeln? Da alle drei guten Herr-
schaftsverhältnisse, die Königsherrschaft, die Aristokratie und die
Demokratie, im Haushalt vorkommen, kann es sich bei dieser klei-
nen Polis nur um eine gemischte Politeia handeln, die dann später
bei der Diskussion der echten Staatsverfassungen auch genannt
wird. Der Doxograph bzw. seine Quelle scheinen auch bei der
 Familie und damit schon bei der ersten Definition des Haushalts 
an eine Mischverfassung gedacht zu haben. Nur so erklärt sich die
sonst sonderbare Tatsache, dass die Familie, anders als bei Aristo-
teles, dort nur aus Mann, Frau und Kindern aufgebaut ist.53 Bei
Aristoteles war in der Politik der Sklave ein entscheidendes Mo-
ment in seiner Theorie, die hauptsächlich auf die Autarkie des Sys-
tems hinaus wollte. Ein Sklave ist aber nicht in die Mischverfassung
zu integrieren, da die zugehörige Herrschaftsform zwischen Herrn
und Sklaven die Tyrannis bzw. die Despotie ist. Eine Tyrannis oder
Despotie hat als entartete Staatsform in der Mischverfassung, die
aus den drei guten Verfassungen besteht, keinen Platz. Der Doxo-
graph hat daher die Einführung des Sklaven einfach verschoben
und bietet später noch die Definition des Aristoteles, was dazu
führt, dass der ‚Haushalt‘ an zwei Stellen definiert wird.54 Es gibt
also gute Gründe anzunehmen, dass die Mischverfassung in einer
Quelle des Doxographen schon bei der Besprechung der Ökono-
mik eingeführt wurde. Hierzu wurde die Theorie, wie oben darge-
legt, dementsprechend umgestaltet und unterscheidet sich in dieser
Fassung von der aristotelischen Ökonomie. Die Mischverfassung
wird so als natürliche Entwicklung aus den biologischen Grund-
trieben des Menschen erklärt. Wie Königsherrschaft, Aristokratie
und Demokratie sich in ihren Grundzügen in der Familie finden,
so ist auch die Mischverfassung eine natürliche Fortführung der
Familienverhältnisse und entspricht genau den Gegebenheiten des
ο�κοϲ. Dass es sich nach Ansicht des Doxographen hierbei um die
beste Verfassung handelt, da sie aus den richtigen Verfassungen be-
steht, ist wahrscheinlich: Useners Konjektur πολιτείαν %ρίϲτην
statt des überlieferten πολιτει<ν %ρχήν ist daher plausibel, aber, da
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53) Im Unterschied zu Aristoteles stehen darüber hinaus Mann und Frau
 gemeinsam in einem königlichen Verhältnis gegenüber ihren Kindern, siehe dazu
Anm. 24.

54) Vgl. dazu oben S. 14 mit Anm. 20.



der gesamte Text wohl verkürzt auf uns gekommen ist, nicht zwin-
gend.

Welche Schlüsse darf man nun über die Quelle als gesamte
 ziehen? Bei der Beantwortung dieser Frage sollten, anders als es die
bisherige Forschung getan hat, die Unterschiede zum aristoteli-
schen Text stärkere Beachtung finden. Versucht man den Gedan-
kengang des Autors zu rekonstruieren, erhält man eine Theorie, 
die nicht in jedem Punkt mit Aristoteles übereinstimmt, sondern
neue Aspekte bietet, die wir dort nicht finden und die auf die be-
sonderen Verhältnisse der Zeit zurückzuführen sind, als Antwor-
ten auf neue Fragen, die so zu Aristoteles’ Zeit noch nicht gestellt
wurden. Die Hauptunterschiede wurden bereits angeführt. Aristo-
teles geht es in der Politik nicht um eine genetisch-evolutionäre
Perspektive, er behandelt die Haushalte als Bestandteile eines Gan-
zen, der Polis, die logisch früher ist. Im Gegensatz dazu entsteht
beim Doxographen eine Theorie, die die Polis und die Staatsver-
fassung als Entwicklung aus dem Haushalt deutet, der selbst schon
eine kleine Polis ist und die Samen der Entstehung für die Polis und
die Staatsverfassung bietet. Diese Theorie geht somit auch über die
bei Polybios zu findende hinaus, indem sie den Staat wie dort aus
einem Urzustand entstehen lässt, zusätzlich aber auch die Verfas-
sung aus diesem Urzustand heraus entwickelt: Der Autor setzt sich
mit seinen Vorgängern, neben Aristoteles auch mit den Philoso-
phen, die sich mit der Mischverfassung beschäftigt haben, selb-
ständig auseinander und entwickelt ihre Theorien weiter.

IV Der Charakter der peripatetischen Doxographie bei Stobaios
(Doxographie C1–3)

Betrachtet man den Rest der peripatetischen Doxographie,
können wir auch in deren erstem Teil (Doxographie C1)55 eine
 ähnliche Vorgehensweise beobachten. Dort wird der Peripatos mit
 einer οEκείωϲιϲ-Lehre ausgestattet, die sich bei Aristoteles nicht
findet.56 Die οEκείωϲιϲ-Lehre ist aber der Ausgangspunkt der
stoischen und nicht der peripatetischen Ethik. Im Gegensatz zur
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55) Stob. 2,7,13–14 p. 116,19–128,9 W.
56) Siehe hierzu Schmitz 2014, besonders 201–235.



Stoa führt Aristoteles seine Ethik nicht auf die ersten Regungen 
des Kindes bzw. der Lebewesen zurück. Der stoische Einfluss ließ
aber das Bedürfnis entstehen, auch für den Peripatos eine οEκείωϲιϲ
zu entwerfen. Wie im ersten Teil (Doxographie C1) wendet dann
der Doxograph auch im dritten Teil (Doxographie C3) ein der
οEκείωϲιϲ ähnliches genetisch-biologisches Erklärungsmodell an.
Dadurch werden die Polis und die Staatsverfassung als die  natür -
liche Fortsetzung des ursprünglichen menschlichen Verhaltens ge-
deutet und die Mischverfassung als Fortsetzung der  ursprüng -
lichen Familienverhältnisse erklärt. Es gibt aber noch weitere Ge-
meinsamkeiten mit dem ersten Teil der peripatetischen Darstellung
(Doxographie C1): Dort mussten für die Anpassung der Stoa an
den Peripatos einige Änderungen vorgenommen werden, um eine
Verbindung von οEκείωϲιϲ-Lehre und aristotelischer Ethik möglich
zu machen. So wird auch hier (Doxographie C3) versucht, ein Ent-
wicklungsmodell an die aristotelische Politik heranzutragen. Dafür
muss man die Verhältnisse in der Familie mit denen im Staat gleich-
setzen, wogegen Aristoteles sich entschieden wehrt. Der Doxo-
graph oder seine Quelle bedient sich bei der Anpassung manch-
mal anderer aristotelischer Schriften oder er wandelt die ganze
Theorie um, z. B. wenn er den Sklaven aus der ersten Gemeinschaft
ausschließt. Wie im ersten Teil (Doxographie C1) wird ein fremdes
Konzept an die aristotelischen Ideen herangetragen und diese wer-
den dafür umgedeutet. Dieses Konzept scheint auch hier der Stoa
zu entstammen.57 Dies hat zur Folge, und dies haben die oben er-
wähnten Kritiker des Doxographen richtig festgestellt,58 dass die
aristotelische Idee nicht rein erhalten bleibt. Dies ist aber nicht
 negativ zu deuten, sondern vielmehr als ein selbständiges Umgehen
mit dem Text. Es handelt sich beim Doxographen oder beim Ver-
fasser seiner Quelle um einen eigenständigen Autor, dessen Ge-
dankengang durch das Referat des Stobaios allerdings nur verkürzt
auf uns gekommen ist.
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57) Siehe hierzu die in Anm. 18 genannten Parallelen.
58) Siehe hierzu Anm. 22.



V Ciceros de officiis

Eine Parallele und damit eine Möglichkeit der genaueren Datie-
rung der ursprünglichen Quelle zu Ökonomik und Politik findet sich
in Ciceros Schrift de officiis, wie schon von vielen gesehen wurde.59

Der zweite der vier Teile des honestum wird dort im ersten
Buch in iustitia und liberalitas / beneficentia aufgeteilt. Bei der
 beneficentia muss ein dilectus dignitatis stattfinden. Hierzu werden
in off. 1,45 vier Kriterien genannt: a) mores, b) animus erga nos,
c) communitas ac societas vitae und d) ad nostras utilitates officia
ante conlata.60 a) wird sodann in off. 1,46 diskutiert, b) und d) in
den Kapiteln off. 1,47–49.

In off. 1,50–5861 wird nun Punkt c) behandelt. Denjenigen,
die einem enger verbunden sind, muss man, so Cicero, mehr beni-
gnitas entgegenbringen. Es soll darüber hinaus untersucht werden,
quae naturae principia sint communitatis et societatis humanae.62

Dieser Exkurs folgt in off. 1,50–52: Alle Menschen sind durch  ratio
et oratio, also den λόγοϲ, verbunden.63 In off. 1,53 werden nun die
einzelnen Grade der Verbundenheit ausgeführt: Hierbei wird erst
von der gesamten Menschheit ausgegangen – dies war ja schon in
off. 1,50–52 vorbereitet worden – und der Kreis immer enger ge-
zogen, bis man bei den Verwandten angekommen ist.
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59) Siehe z. B. Henkel 1875, 17 und Moraux 1973, 420 mit Anm. 324 mit wei-
teren Verweisen.

60) Cic. off. 1,45 Tertium est propositum, ut in beneficentia dilectus esset
 dignitatis; in quo et mores eius erunt spectandi, in quem beneficium conferetur, et
animus erga nos et communitas ac societas vitae et ad nostras utilitates officia ante
conlata. Vgl. die Übersicht zum Aufbau der Diskussion des gesamten Abschnitts
bei Dyck 1996, 155–157 zu Cic. off. 1,42–60.

61) Dyck 1996, 165 zu Cic. off. 1,50–58: „This is one of the most disputed
passages of Off. in respect both of text and source-analysis. Its presence is motivat-
ed by the third (according to the transmitted text) of the criteria for the dilectus di -
gnitatis in conferring officia at § 45: the communitas ac societas vitae.“ Vgl. zu den
vielen Schwierigkeiten der Stelle und zum Folgenden Dyck 1996, 165–167.172–174
und Dyck 1979.

62) Cic. off. 1,50 Optime autem societas hominum coniunctioque servabitur,
si, ut quisque erit coniunctissimus, ita in eum benignitatis plurimum conferetur. Sed
quae naturae principia sint communitatis et societatis humanae, repetendum videtur
altius. Der Grund für diesen Exkurs wird nicht genannt, vgl. Dyck 1996, 165 zu Cic.
off. 1,50–58: „But there is no indication of why such an explanation is needed at this
point.“

63) Vgl. hierzu Cic. off. 1,12.



Nun folgt in off. 1,54 ein Neuansatz: Es wird mit der Ge-
meinschaft von Mann und Frau begonnen, wobei der Schwerpunkt
nicht mehr auf der Frage liegt, wie man sich gegenüber Individuen
verhalten soll. Vielmehr scheint es nun um eine allgemeine Über-
sicht über die verschiedenen Gesellschaftsformen und die damit
verbundenen officia zu gehen:64

Cic. off. 1,54
Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem
procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, de inde
una domus, communia omnia; id autem est p r inc ip ium urb i s  e t
quas i  s eminar ium re i  pub l i cae . Sequuntur fratrum coniunctio-
nes, post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi
non possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur
 conubia et affinitates ex quibus etiam plures propinqui; quae propaga-
tio et suboles origo est rerum publicarum. Sanguinis autem coniunctio et
benivolentia devincit homines <et> caritate.

9 et suppl. Perizonius

Denn da von Natur aus dies den Lebewesen gemeinsam ist, dass sie den
Zeugungstrieb haben, so beruht die erste Gesellschaftsbildung auf der
Ehe selbst, die nächste auf den Kindern, sodann kommt die Gemein-
schaft eines Hauses und die Gemeinschaftlichkeit allen Besitzes. Dies
aber ist der  Ursprung  der  S t ad tgeme inde  und  g l e i chsam
die  P f l anzs t ä t t e  des  Gemeinwesens .65 Es folgen die Verbin-
dungen der Geschwister, sodann die der Geschwisterkinder und An-
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64) Dyck 1996, 165–166 zu Cic. off. 1,50–58: „. . . § 53 then offers a system -
atic survey of societies from broad to narrow: 1) the human race; 2) the gens, natio,
lingua; 3) fellow citizens; 4) relatives. Anyone expecting that for nos. 2), 3), and 4)
guidelines would be issued similar to those for no. 1) will be disappointed, however.
For § 54 begins an analysis of the principia communitatis et societatis humanae from
a different perspective: it traces the genesis of the state from the primum coniugium
of sexual partners. Here we enter an altogether different realm. The goal of §§ 42–
53 has been to determine principles by which liberalitas and beneficientia should be
directed toward individuals: hence the precept that benefits be in proportion ut
quisque erit coniunctissimus at the beginning of § 50 and the subsequent delineation
of degrees of coniunctio. In §§ 54–58 however, Cicero uses the digression on quae
natura principia sint communitatis et societatis humanae as an excuse to introduce
successively the family, the state, and friendship as kinds of society. In the process
he looses sight, however, of the original goal of the discussion and speaks as if a
 ϲύγκριϲιϲ of societates and their claims on one’s officia, not recipients of beneficia,
were in question. Note that in § 59, when Cicero evidently returns to the Panaetian
model that was his starting point, the old premise of individuals as objects returns
(although Cicero now speaks of officia, rather than beneficia, as in § 58: quibus plu-
rimum tribuendum sit officii).“

65) Zur Bedeutungsspanne von res publica siehe OLD s.v. res publica 3.
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dergeschwisterkinder, die, da sie ein Haus nicht mehr beherbergen
kann, in andere Häuser gleichsam wie in Tochterstädte auswandern. Es
folgen die Verbindungen durch Ehen und Verschwägerungen, aus de-
nen noch weitere Verwandtschaftsglieder erwachsen. Diese Fortpflan-
zung und Nachkommenschaft ist die Keimzelle der Gemeinwesen.
Blutsverbindung aber vereint die Menschen durch Wohlwollen und
Liebe. (nach Gunermann 1976)

Es sind zahlreiche Übereinstimmungen mit dem oben in Ab-
schnitt II besprochenen Text zur Ökonomik bei Stobaios festzu-
stellen. Wie dort, wird hier vom Verhältnis von Mann und Frau
ausgegangen, die zur Kinderzeugung zusammenkommen: Der
Sklave spielt auch bei Cicero keine Rolle. Ebenfalls auffällig ist die
genauere Schilderung der Entstehung der Polis, die bei Aristoteles
nur sehr kurz ausfällt und hier bei beiden Texten paradoxerweise
die ganze Polis aus einer einzigen Familie entstehen lässt. Die Po-
lis entsteht nicht, wie bei Aristoteles und wie man es natürlicher-
weise erwarten würde, aus mehreren Haushalten, sondern nur e in
Haushalt liegt der ganzen Polis zugrunde. Die auffälligste Über-
einstimmung trennt wiederum beide Texte von Aristoteles: Der
Satz id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publi-
cae66 entspricht einerseits genau der %ρχ5 πόλεωϲ67 zu Beginn des
Textes und andererseits dem dort etwas später folgenden Satz δι&
κα' τ) ϲπέρματα καθάπερ τ�ϲ γενέϲεωϲ τB πόλει παρέϲχεν 8 ο�κοϲ,
ο@τω κα' τ�ϲ πολιτείαϲ.68 Dies sind genau die Teile, die wir nicht
bei Aristoteles finden.

Auch hier wird der biologisch-genetische Gedanke auf die
Staatslehre übertragen und das Staatswesen aus den Grundgege-
benheiten des menschlichen Daseins erklärt. Für die ersten beiden
Bücher von de officiis im Allgemeinen steht Panaitios’ Schrift Περ'
το0 καθήκοντοϲ als Vorlage fest. Das Kapitel off. 1,54 und die
 folgenden fügen sich aber nur schlecht in den dortigen Zusam-
menhang ein, was auch von den Kommentatoren angemerkt wird.
Dyck hält es daher in seinem Kommentar zur Stelle für wahr-
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66) Vgl. auch Wilamowitz-Moellendorff 1902 Bd. II 1, 106, der im Kommen -
tar zu Arist. Pol. 1,2 p. 1252b18 das Kapitel Cic. off. 1,54 zitiert und id autem est
principium urbis et quasi seminarium rei publicae als %ρχ5 πόλεωϲ κα' οIον ϲπέρμα
πολιτείαϲ zurück ins Griechische übersetzt. Er hält den Text jedoch für eine Über-
setzung aus Panaitios und erwähnt die peripatetische Doxographie nicht.

67) Stob. 2,7,26 p. 148,7 W.
68) Stob. 2,7,26 p. 148,13–15 W.



scheinlich, dass Cicero hier andere Quellen benutzt hat.69 Die star-
ken Übereinstimmungen mit Stobaios machen es nun wahrschein-
lich, dass beide Texte an dieser Stelle auf dieselbe Quelle zurück-
gehen. Da es Cicero in de officiis nicht um die Staatsverfassungen
geht und er das Thema bereits ausführlich in de re publica behan-
delt hat, wurde die Diskussion von ihm wohl nicht integriert.

VI Schlussfolgerungen zur Autorschaft der peripatetischen
Doxographie bei Stobaios (Doxographie C1–3)

Welche Schlussfolgerungen kann man nun bezüglich des Au-
tors der Doxographie oder ihrer Quelle ziehen? Im Gegensatz zu
den eher unzusammenhängenden Teilen des zweiten Teils des peri-
patetischen Abrisses (Doxographie C2) verbindet den Teil über die
οEκείωϲιϲ (Doxographie C1) und den über Ökonomik und Politik
(Doxographie C3) das Bestreben, Lehren des Aristoteles unter ei-
nem neuen Gesichtspunkt zu interpretieren, also einerseits die ge-
samte Ethik aus den frühen Entwicklungsstufen des Lebewesens zu
entwickeln, andererseits die Mischverfassung aus dem ersten Zu-
sammenkommen von Mann und Frau abzuleiten. Dieses genetische
Modell ist von der Stoa ausgegangen, die so einflussreich war, dass
andere Schulen die Bestrebung hatten, es zu übernehmen. In den
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69) Dyck 1996, 166 zu Cic. off. 1,50–58 (im Anschluss an das in Anm. 64 Ge-
sagte): „As is clear from the foregoing, §§ 50–53 fit with the overall plan of the sec -
tion on liberalitas / beneficentia, whereas §§ 54–58 deal with the similar but really
distinct question of ranking officia owed to different societies . . . It seems likely, then,
that Cicero . . . has parted company from Panaetius in §§ 54–58 . . . For executing
§§ 54–58, Cicero used some philosophical materials.“ Vgl. auch den Kommentar zu
Cic. off. 1,54 ibid., 172–174. Siehe auch Anm. 61–64.

Dyck 1979 analysiert die Schwierigkeiten der ganzen Stelle, hält sie jedoch 
für eine Kompilation aus verschiedenen Teilen aus Panaitios’ Περ' το0 καθήκοντοϲ,
siehe ebd. 81 („B“ ist dort die Bezeichnung für Cic. off. 1,54–58): „Therefore, I sug-
gest that B comes from a part of Panaetius’ treatise more theoretical in character
than the material that Cicero ordinarily drew upon in off. 1–2.“ Vgl. auch dort die
weitere Diskussion zu Aufbau und Quellen von Cic. off. 1,54–58. Die Parallele zu
Stobaios wird von Dyck 1979 nicht diskutiert.

Auch Lefèvre 2001, 36–39 diskutiert Cic. off. 1,50–58 und hält den Abschnitt
für „ganz von Cicero stammend“ (ebd. 36). Zu Cic. off. 1,54 schreibt er ebd. 37:
„Eine Aussage wie in 54, daß die Familie principium urbis et quasi seminarium rei-
publicae sei, ist urrömisch.“ Er geht jedoch auf die Parallele zu diesem Ausdruck in
Stobaios nicht ein.



beiden hier besprochenen Fällen hatte dies zur Folge, dass man ver-
suchte, die aristotelische Lehre zwar in ihren Grundzügen beizube-
halten, bestimmte Änderungen jedoch unausweichlich wurden. Die
aristotelischen Gedanken mussten hierfür an manchen Stellen um-
und weitergedacht werden. Dies geschah auf durchaus selbständige
Weise, so dass eine neue Theorie entstand, die den Peripatos im Dia-
log mit der Stoa zeigt und die zu neuen Ergebnissen kommt, im vor-
liegenden Fall zu der Verbindung von einem genetischen Modell,
der Mischverfassung und der aristotelischen Ethik und Politik. Im
Allgemeinen lässt der Text auf einen Autor schließen, der nicht
 sklavisch an den Vorlagen hängt, sondern selbständig mit ihnen um-
geht. Mit allen soeben geschilderten Charakteristika gehört diese
Quelle eindeutig in das erste Jahrhundert vor Christus, als durch
Antiochos von Askalon und eine Generation später durch Xenar-
chos und Boethos ein erneutes Interesse an Aristoteles geweckt wor-
den war und man sich erneut intensiv mit den esoterischen Schriften
auseinandersetzte:70 Die vielen wörtlichen Anspielungen auf die
 Politik und die Ethiken legen nahe, dass der Text der esoterischen
Schriften dem Autor vorlag.71 Die Parallele bei Cicero bietet einen
sicheren terminus ante quem zumindest für die Vorlage des Texts.

Steht nun für den Teil bei Stobaios, der Ökonomik und Poli-
tik behandelt (Doxographie C3), die Abfassung der Schrift de offi-
ciis im Jahre 44 v. Chr. als terminus ante quem fest, kann die Frage
gestellt werden, welche Autoren mögliche Kandidaten für das Ver-
fassen der ursprünglichen Quelle und der Doxographie sein könn-
ten. Da wir von Strabon wissen, dass Areios mit dem Peripatetiker
Xenarchos von Seleukeia befreundet war,72 vermutete Philippson,
dass Areios bei der Abfassung der peripatetischen Doxographie
(Doxographie C1–3) ein Werk seines Freundes Xenarchos benutzt
hat. Philippson führt jedoch nur Parallelen aus dem ersten Teil (Do-
xographie C1) zu Xenarchos an.73 Wie gezeigt wurde, ist auch die
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70) Eine ausführliche Darstellung dieser Bestrebungen im ersten Jahrhun-
dert vor Christus bietet Moraux 1973, der jedoch in Bezug auf die hier besproche-
nen Stellen zu anderen Ergebnissen kommt. Dort finden sich auch detaillierte Dar-
stellungen zu Xenarchos und Boethos. Siehe zu Xenarchos jetzt auch Falcon 2012
und 2013 sowie Schmitz 2014, bes. 139–200.

71) Siehe zur Geschichte des Aristotelestexts Hatzimichali 2013.
72) Strab. 14,5,4 p. 670,12–30.
73) Philippson 1932, 464–466. Weitere Argumente für eine Verfasserschaft

des Xenarchos als Vorlage für Areios im ersten Teil des peripatetischen Abrisses
(Doxographie C1) bei Schmitz 2014, besonders S. 201–235.



Argumentation im dritten Teil dieser Doxographie (Doxogra-
phie C3) sehr ähnlich: Xenarchos könnte somit auch für die Wei-
terentwicklungen der aristotelischen Ethik und Politik im dritten
Teil der peripatetischen Doxographie (Doxographie C3) verant-
wortlich sein. Die oben rekonstruierte Theorie liefert somit weite-
re Argumente für Philippsons These. Ein Text des Xenarchos könn-
te als Ursprungstext zugrunde liegen, den Areios beim Verfassen
der Doxographie benutzt hat: Dieser muss, wie die verschiedenen
Definitionen des Haushalts zeigen, jedoch nicht die einzige Quelle
gewesen sein. Da es wahrscheinlich ist, dass Cicero schon bei der
Abfassung seiner Schrift de finibus direkt oder mittelbar auf ein
Werk des Xenarchos oder Areios zurückgegriffen hat,74 ist eine
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74) Siehe hierzu Schmitz 2014. Anhand einer Interpretation der Doxogra-
phie C1 des Stobaios und der Nachrichten über die Ethik des Xenarchos und Boe -
thos in der Mantissa des Alexander von Aphrodisias p. 150,19–153,27 Bruns wird
dort der Versuch unternommen, die Ethik des Xenarchos und Boethos zu rekon-
struieren. Diese Ethik scheint, wie der Text in der Doxographie bei Stobaios nahe-
legt, eine Verbindung zwischen den beiden Formen der Oikeiosis vorgenommen zu
haben, also zwischen der individuellen und der sozialen Oikeiosis.

Diese Ergebnisse passen gut zu dem Vorgehen an der hier besprochenen Stel-
le: Beide Male wird versucht, aus e inem Anfangszustand das gesamte folgende
System auszubauen. Hier wird der Staat aus der Familie, dort das Miteinander der
Menschen aus dem ursprünglichen Verhältnis zu sich selbst hergeleitet.

Dyck 2014 kritisiert die in Schmitz 2014 vorgenommene Rekonstruktion der
Lehre des Areios bzw. Xenarchos: „In our sources the two types of oikeiosis are
 separately discussed. Schmitz thinks that they were originally connected, and that
the “missing link” between them has, by chance, dropped out of all of our sources.“
Wie jedoch in Schmitz 2014, 124–138 gezeigt, gibt es keine Anzeichen dafür, dass
die Stoa jemals einen Versuch unternommen hat, beide Formen der Oikeiosis zu
verbinden: Beide Formen waren keineswegs „ursprünglich“ verbunden. Dies wur-
de schon von der antiken Kritik bemängelt. Ähnliches gilt für den Peripatos bis zu
Xenarchos und Areios Didymos. Die Rekonstruktion einer Verbindung in Schmitz
2014 bezieht sich allein auf die Doxographie C1, einen Rückverweis in der Doxo-
graphie C2 2,7,22 p. 143,11–14 W. und die Nachrichten über Xenarchos und Bo-
ethos in der Mantissa des Alexander von Aphrodisias. Bei Alexander findet sich kei-
ne zusammenhängende Darstellung, sondern er berichtet über den Ausgangspunkt
der Ethik der beiden Peripatetiker und nennt die Aristotelesstellen, die sie hierfür
angeführt haben. Das „missing link“ ist also nur bei Stobaios ausgefallen und nicht
in allen unseren Quellen, ein Vorgang, der bei einer Doxographie, die auch später
noch weiter gekürzt worden sein kann, nicht verwundert. In seiner Kritik der Re-
konstruktion der Lehre (vgl. das Ende der Rezension: „. . . his reconstruction of an
unattested single doctrine of oikeiosis connecting the two elements is not cogent,
and the attempt to identify Cicero’s Peripatetic source is a possibility but unde-
monstrable“) geht Dyck auf die Diskussion der Gründe für diese Rekonstruktion
nicht ein: Ohne eine solche Rekonstruktion und das „missing link“ bleibt die Ar-



Wiederbenutzung derselben Quelle im wenig später entstandenen
Werk de officiis durchaus möglich.

Augustus, der Areios so schätzte, dass er dessen Heimatstadt
Alexandria verschonte,75 und auch ein Freund des Xenarchos
war,76 mag es gefallen haben, bei seinen Freunden die res publica
aus dem Grundverhältnis von Mann und Frau hergeleitet zu sehen;
für wen, wenn nicht für ihn, war die Ehe die Grundlage des Staa-
tes: τ) ϲπέρματα . . . τ�ϲ γενέϲεωϲ τB πόλει παρέϲχεν 8 ο�κοϲ, ο@τω
κα' τ�ϲ πολιτείαϲ.77
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